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Atelier & Galerie Maja Bogaczewicz 

 
Atelier- und Hausordnung 
 
Atelier & Galerie Maja Bogaczewicz 
Maja Bogaczewicz - Bildende Künstlerin 
Moststraße 4, 90762 Fürth 
www.maja-bogaczewicz.com 
atelier@maja-bogaczewicz.com 
 

1. Geltungsbereich 

Diese Hausordnung gilt für alle Personen, die das Atelier & Galerie Maja Bogaczewicz 
betreten, insbesondere Auftraggeber, Kunden, Pressevertreter, Gäste und Besucher. 

2. Charakter des Ateliers 

Das Atelier ist ein professioneller Arbeits- und Schaffensraum. Es handelt sich hierbei nicht 
um einen öffentlichen Aufenthalts- oder Begegnungsraum. 

3. Verhalten im Atelier 

Alle Besucher verpflichten sich zu respektvollem, ruhigem und professionellem Verhalten. 

Untersagt sind insbesondere: 

• ungefragtes Betreten von Arbeitsbereichen 
• Unterbrechungen der Arbeit außerhalb der Öffnungszeiten 
• persönliche oder private Fragen an die Künstlerin 
• wiederholte oder unangemessene Kontaktversuche 
• das Vorschlagen privater Treffen oder Aktivitäten 
• jegliches aufdringliche, grenzüberschreitende oder belästigende Verhalten 

Die Künstlerin behält sich vor, Personen bei unangemessenem Verhalten des Ateliers zu 
verweisen. 

4. Atelierbesuche 

Längere Besuche im Kunstatelier (außerhalb als auch innerhalb der Öffnungszeiten) sind 
ausschließlich nach vorheriger Vereinbarung und im Rahmen definierter Termine zulässig. 

Ein Anspruch der Kunden auf spontane Besuche, regelmäßige Einblicke oder dauerhafte 
Anwesenheit besteht nicht.  
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5. Fotografie, Video und Dokumentation 

Im Atelier gilt: 

• Fotografieren und Filmen ist grundsätzlich untersagt. 
• Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung der Künstlerin. 

Dies gilt insbesondere für: 

• Gäste, Besucher 
• Auftraggeber, Kunden 
• Begleitpersonen 
• Pressevertreter 

6. Presse und Medien 

Für Presse- und Medienvertreter gilt: 

• Aufnahmen im Atelier sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung erlaubt 
• Eigene Foto- oder Videoaufnahmen sind nicht gestattet 
• Die Presse ist verpflichtet, die Nutzung von Bildmaterial vorab schriftlich zu klären 

Die Künstlerin stellt auf Anfrage geeignetes Bildmaterial in professioneller Qualität zur 
Verfügung. 

Eine Veröffentlichung von Aufnahmen ohne Freigabe ist nicht gestattet. 

7. Persönliche Grenzen 

Das Atelier ist ein professioneller Arbeitsraum. 

• Private Gespräche oder persönliche Annäherungen sind nicht Teil der 
Geschäftsbeziehung 

• Fragen zum Privatleben der Künstlerin sind zu unterlassen 
• Unangemessene Kontaktversuche oder wiederholte Einladungen werden nicht 

toleriert 

Die Künstlerin behält sich vor, bei Grenzüberschreitungen den Kontakt sofort abzubrechen 
und den Zugang zum Atelier zu verwehren. 

8. Hausrecht 

Die Künstlerin übt das Hausrecht aus. Sie ist berechtigt, Personen ohne Angabe von 
Gründen den Zutritt zu verwehren oder diese des Ateliers zu verweisen. 

 


